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Bayern ist Chancenland

Bayerns soziales Netz trägt

Rund 655.000
Kinder haben seit Einführung des Bayerischen 
Familiengeldes von dieser bundesweit 
einzigartigen Familienleistung profitiert. 
Insgesamt wurden von 2018 bis 2021 rund 
2,5 Mrd. € ausgezahlt.

Mit 79,9 %
hatte Bayern 2019 die höchste 
Erwerbstätigenquote unter den Ländern. 

Über 36,3 Mio. €
hat die Bayerische 
Staatsregierung 2021 für die 
Jugendarbeit zur Verfügung 
gestellt – der höchste Betrag in 
der Geschichte des Freistaats.

67 % der Frauen und 68 % der Männer

waren im Freistaat 2019 gemeinschaftlich 
aktiv oder freiwillig engagiert.

Um mehr als 30 %
€ sind die Renten-

zahlbeträge in 
 Bayern von 2010 
bis 2019 gestiegen.

Mit 75,8 %
hatte Bayern 2019 die höchste Erwerbsbeteiligung 
bei den Frauen in Westdeutschland.

Mit 3,5 %
hatte Bayern auch 
2021 die niedrigste 
Arbeitslosenquote 
aller Länder.

Nur 2,8 %
der Menschen ab der Regelaltersgrenze 
erhielten in Bayern Ende 2019 und 2020 
Leistungen der Grundsicherung im 
Alter – anteilig deutlich weniger als im 
Bundesdurchschnitt. 

Nur 4,5 %
der Menschen in Bayern 
bezogen Ende 2020 Leistungen 
der sozialen Mindestsicherung 
– der geringste Anteil in 
Deutschland.

Finanzielle  
Leistungen für  

Familien  
in Bayern

Familiengeld Beitragszuschuss

Krippengeld

ab dem 3. Kind: 

 

250 €
pro Kind/Monat  

Zuschuss zu Elternbeiträgen
in der Kindergartenzeit
an die Einrichtungsträger

100 €  
pro Kind/Monat  

300 € 

Entlastung bei Elternbeiträgen ab 
dem ersten Geburtstag auf  
Antrag (einkommensabhängig)

bis zu  

100 €  
pro Kind/Monat  

165 Mio. €  
Krippengeld ausgezahlt seit 2020

> 135.000
Kinder haben vom Krippengeld  
profitiert

2,3 Mrd. €  
Beitragszuschuss ausgezahlt  
seit April 2019

4,1 Mrd. €   
Familiengeld ausgezahlt seit 2018

rd. 920.000
Kinder haben vom  
Familiengeld profitiert

für Familien mit Kindern im 
2. und 3. Lebensjahr



Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeit-
raum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich sind während dieser Zeit 
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die 
als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu 
verwenden.
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